
Magistrate ist zur Kenntnis gekommen ,dass die österreichische
Bohr -und Schürfgesellschaft in Wieneine Reihe vonFreischür - ¬
fen im Wiener Gemeindegebiete ,vermutlich auf Braunkohle ange - ¬

meldet hat .Das ganze noch unverbaute Stadtgebiet im Südenvon

Altmannsdorf bis Simmering ( mit Ausschluss des Zentralfried - ¬

hofes ) und das anschliessende Gebiet von Schwechat ,Mannswörth,
Albern ,Inzersdorf und Erlau soll mit Feischürfenüberlagert
werden .In der letzten Sitzung des Stadtrates berichtete StR .
Schmidüber diese Angelegenheit und zäh te die schwerwiegenden

Bedenkem auf ,die diesem Projekte entgegens ehen .Das ganze

in Betracht kommende Gebiet sei dazu bestimmt ,in absehbarer

Zeit als Wohnfläche ,als Verkehrs -und Erholungsfläche werwendet
zu werden .Das noch unverbaute Gebiet rings un die Stadtgrenzen
sei doch dazu bestimmt ,das Wachstum der Grosstadt zuermögliche
Abgesehen von den gesudheitlichen Nachteilen würde durch die An- ¬
lage von Kohlenbergbauten in diesen Gebieten die für die wachsen

de Stadt unentbehrliche Besiedlungsfläche inunerträglicher
Weiseeingeengt .NachdemAntrage des Berichterstatters wurdebe
schlossen ,gegen die Angemeldeten Freischürfe aus öffentlichen

Rücksichten Einsprache beim RevierbergamteSt .Pölten zuerheben

BekämpfungderHundswutinWien.InderletztenZeithatdie
Hundswut in Wien ,die bereits im Jahre 1914 zu einer vor - ¬

übergehendenEinführungdes Leinenzwangesgeführt hatte ,wine
ungewöhnlicheAusbreitunggenommenundvor einigen Tagenselbst
zur Uebertragung auf einen Menschen geführt .Eine der Ursachen

dieser Erscheinungist die zu geringe BeaufsichtigungdeHinde
durch deren Besitzer ,die vielfach nicht einmal denMaulkerb

zwangbeachten ,so dassbei denHundestreifungeninjüngster
Zeit eine verhältnismässiggrosseZahlvonHundeneingefangen
wurde .Bie Hundebesitzer werden daher eindringlichst auf die
Kundmachungüberdie Massregelnzur BekämpgungderWutkrankheit
der Hundemit der Aufforderungaufmerksamgemacht ,dasssie
deren Bestimmungengenauestens einhalten .Sollten debisher

getroffenenMassregelmunddieseWarnungnichtbaldigsteine
Besserung der Verhältnisse kerbeiführen ,so müsste in aller - ¬

mächster Zeit wieder an die Einführung des Leinenzwangesundan
die ausnahmsloseVertilgung sämtlicher bei denHundestreifungen
eingefangenenHundegeschrittenwerden .

GleichzeitigwirddasbestehendeVerbotdesMitnehmensvon
Hundenin öffantliche Lokale ,wie in Gast -undKaffechäuser
. dgl.fernerinStraszenbahnwagenabermalsmitdemBeifügen

in Erinnerung gebracht ,dass Uebertretungen dieses Verbotes
derpolizeilichenBestrafungunterliegen.

AbgabevonEinheits -undExtremrindfleisch .In der mitMittwoeh,
5 . . M.beginnenden Abgabewochevon Einheits -undExtremrind¬

fleischwerdenvondenweissenEinkaufscheinendieAbschnitte
mit den Ziffern Tömisch XVII und XVIII ,von den abgestempelten

Einkaufscheinenfür Mindestbemittelten die Abschnitte mitden
Buchstaben P und Q abgetrennt und zwar bei einmaligemBezuge
der ganzen Wochenmengegleichzeitig ,beim Bezuge in zwei
Partiengesondert .

Abgabe von Schweinefleisch .In den vomMagistrate hiezu bestimm¬
ten Stellen wird von Montag ,. . M.an Schweinefleisch nur
gegenVorweisungdes amtlichenEinkaufscheines( weiss ,grün ,
blau ,gelb ) und gegen Abtrennung des Abschnittes 46 zurAbgabe
gelangenundzwarfür Einkaufscheine ,welchebiseinschliesslich
4 Personenlauten ,ein halbesKilogramm ,für solchemit 5und
mehr Personen einKilogramm .

tbezugfürMindestbemittelte.In derZeitvom bis 1
Juni 1918werdenbei den kundgemachtenVerkaufsständender
Grosschlächterei gegen Abtrennung der Ziffer 25 des amtlichen

färbigen Einkaufscheinesundder zweiFettmarkenabschnitteNe
90 für nichtrayoniertes Fett der Fettkarte für alle Gruppenvon
Mendestbemittelten ,welche nicht demLebensmittelverbande
der Kriegsleistungsbetriebe Wiensangehören ,je 50 GrammSchwein
speck zumPreise von 48 Hellern für jedes Mitglied desHaushal -
tesabgegeben.

AbgabevonUnterzündholzdurchdieGemeindeWien .DieAbgabe
vonje 5 kgUnterzündholzan einenHaushalterfolgt in derZeit
vom 2 .bis 8 . . M .gegen Abtrennung des Ziffernabschnittes 30

desamtlichenEinkaufscheines.DerPreiswirdnunmehrerhöht
undbeträgtfürweichesHolz( gespalten) 34Heller ,für
hartes Holz ( gespalten ) 27 Heller perKilogramm.

Kartoffelabgabe .DieaufdenKopfentfallendeWochenmengevon
KartoffelnwirdfürdiekommendeWochewiedermittkgfestge-¬
setzt .Die Abgabe geschieht gegen Abtrennung des ganzen Wochen - ¬

abshhnittes Gder Kartoffelkarte .Die Abgabean dieVerbraucher
beginnt amMittwoch ;an diesemTagewerdendie Kartoffeln andie
Verbraucher mitwdenAnfangsbuchstaben A bis H ,Donnerstag Ibis
O ,Freitag ,P bis S und SamstagT bis Zabgegben .

LL- - - - - - - - - ¬
EntfallenderEmpfang.InfolgedienstlicherVerhinderungdes
BürgermeistersDr .Weiskirchnerentfällt derEmpfangamMontag

AutobusverkehrPötzleinsdorf Salmannsdorf .DieserAutobusverkehr
wirdamkommendenDienstagnd Mittwocheaus AnlassvonPflaste -¬
rungsarbeiten ,güstige Witterung vorausgesetzt ,eingestellt .
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